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Liebe Gemeindebürgerinnen!
Liebe Gemeindebürger!

* Rückblick des Bürgermeisters

Nachdem in der hektischen Vorweihnachtszeit keine Möglichkeit für einen Rückblick auf das Jahr 2006 bzw. eine Vorschau auf das Jahr 2007 gegeben war, möchte ich das jetzt nachholen.

Das Jahr 2006 war ein gutes und ruhiges Jahr für die Gemeinde. Es gab weder größere Sturm oder Hochwasserschäden. Im finanziellen Bereich wurde wieder großes Augenmerk auf den vernünftigen Einsatz der vorhandenen Mittel gelegt. 

Die Zusammenarbeit mit den im Gemeinderat vertretenen Parteien funktioniert nach anfänglichen Kommunikationsproblemen bereits gut und ich bin guten Mutes, die anstehenden Projekte (Musikheim, Veranstaltungsraum, Friedhof, Hochwasserschutz) in den nächsten Jahren in Angriff zu nehmen bzw. abzuschließen zu können. Wie bisher, bin ich der Meinung, dass lieber eine längere Planungsphase in Kauf zu nehmen ist, die Finanzierung gesichert sein muss, als überhastete und nicht durchdachte Lösungen rasch durchzupeitschen.

Von niemandem wahrgenommen, waren der Vizebürgermeister und ich am 21. Jänner bereits 10 Jahre im Amt und wir werden uns auch in den kommenden Jahren für unsere Gemeinde einsetzen um die Zukunft gemeinsam zu meistern!

Statistik: 5 Gemeinderatssitzungen, 9 Gemeindevorstandssitzungen, Bauverhandlungen, diverse Referatssitzungen wurden abgehalten, weiters fanden Geburtstagsbesuche, Weihnachtskrankenbesuche, Seminare, Besuche bei der NÖ Landesregierung und Bürgermeisterkonferenzen statt. Insgesamt wurden vom Bürgermeister im Jahr 2006 180 Termine wahrgenommen. 
* Anlegen eines Baumkatasters

Die ÖNORM L1122 regelt die Vorgehensweise und Abläufe bei Baumpflege und Baumkontrolle. Für die Erstellung eines Baumkatasters wurde die Fa. Rainer Prosenz aus Wr. Neustadt beauftragt. Im Rahmen einer Sichtkontrolle wird der Pflege-, Gesundheits- und Verkehrssicherheitsstatus der auf öffentlichen Grund stehenden Bäume erhoben.

* Aus der Gemeinderatssitzung vom 13. Februar 2007
-
Der Rechnungsabschluss 2006 wurde zur Kenntnis gebracht und einstimmig angenommen. Gesamteinnahmen von € 3.418.391,20 standen Gesamtausgaben in Höhe von € 3.153.876,09 gegenüber. Der Schuldenstand betrug per 01.01.2006 

€ 1.556.201,38. Es wurde ein Betrag von € 116.255,86 rückgezahlt, sodass per 31.12.2006 noch Schulden in Höhe von € 1.439.945,52 aushaften.
-
Eine Erhöhung des Einheitssatzes Aufschließung auf € 400,-- wurde einstimmig beschlossen.

-
Vermietung der Räumlichkeiten der alten Post in Muthmannsdorf:

Der Verein des Computerclub´s hat sich wieder aufgelöst. Die Räumlichkeiten wurden nunmehr an Herrn Thomas Habeler vermietet. Herr Habeler betreibt einen Handel mit 

Back- und Zuckerbäckerwaren. Daneben möchte er auch Kaffee und Jause anbieten. Er betreibt in der Gegend bereits mehrere Filialen, z.B. auch in Maiersdorf. Die Geschäftseröffnung soll Mitte März erfolgen. Herr Habeler wird sich mit einem eigenen Flugblatt an die Bevölkerung wenden. Für den Betrieb werden noch zwei 20 Stundenkräfte gesucht. Bei Interesse kontaktieren sie bitte Hr. Habeler unter der 

Tel. Nr. 0699/12370999.

-
Zum Sicherheitsmanager der Marktgemeinde wurde Herr GGR Oskar Mayer ernannt. Es soll damit die Verbindung zwischen der Gemeinde und allen Blaulichtorganisationen gefördert werden. Diesbezüglich findet am 30.03.2007 ein Infoabend über „Drogen und Suchtgift“ statt. Nähere Informationen entnehmen sie bitte beiliegendem Flugblatt.
-
Für den Friedhof wurden ein Container, ein Kippanhänger, ein Friedhofsbagger und eine Grabschalung im Gesamtwert von rund € 16.000,-- angekauft.
* Sprechstunde der Sozialgemeinderätin

Ab Montag, den 05. März 2007 steht für alle Fragen im Bereich Soziales, Altenhilfe und Altenpflege die Gemeinderätin Elisabeth Krenn jeden Montag von 16.00 – 17.30 Uhr im Gemeindeamt Winzendorf zu Ihrer Verfügung.

* Abschreibemöglichkeit für Arbeitnehmerveranlagung und Einkommensteuererklärung betreffend Kanalbenützungsgebühren

Ein Prozentsatz der Kanalbenützungsgebühren für Zinsbelastung der Kredite der Gemeinde und des Abwasserverbandes ist steuerlich absetzbar. Bei den Sonderausgaben kann daher ein jährlich schwankender Prozentsatz steuerlich geltend gemacht werden. Für das Jahr 2006 sind das 8,17 %. Sie können daher 8,17 % ihrer im Kalenderjahr 2006 bezahlten Kanalbenützungsgebühren steuerlich absetzen. Der so errechnete Betrag ist als Sonderausgabe im Formular des Finanzamtes unter der Spalte „Summe aller Beiträge sowie Rückzahlungen von Darlehen und Zinsen, die zur Schaffung und Errichtung oder Sanierung von Wohnraum geleistet wurden“ einzutragen. Der jeweils jährlich neu zu berechnende 

%-Satz wird in Zukunft nunmehr zeitgerecht zu Beginn jeden Jahres bekannt gegeben.
* Neues Vereinsgesetz 

Ab 01.01.2007 ist ein neues Vereinsgesetz in Kraft getreten. Alle Obleute unserer Vereine werden gesondert zu einem Infoabend, das Thema Vereinsgesetz betreffend eingeladen.

* Erlös der Unabhängigen Bürgerliste-Punschhütte beim Adventkalender

Von Herrn Bürgermeister Kofler, GGR Püttner und GGR Neiss wurde ein Betrag in der Höhe von € 1.500,-- an Herrn Wolfgang Huber übergeben. Der Betrag von € 1.500,-- setzt sich wie folgt zusammen: € 1.150,-- Erlös der Punschhütte, € 250,-- Spende der Unabhängigen Bürgerliste, € 100 Spende von Herrn Bürgermeister Kofler.

* Fleischhauerei Schmutzer
Leider hat wieder ein Nahversorger, unser Fleischhauer Rudolf Schmutzer seinen Betrieb geschlossen. Wir danken Ihm und seiner Familie für die Jahrzehnte lange Versorgung unserer Gemeindebürger und wünschen ihm alles Gute im Ruhestand. 
Es kann nur der Konsument und nicht die Politik durch sein Einkaufsverhalten bestimmen ob ein Betrieb überleben kann. Daher ersuche ich Sie, bei Ihrem nächsten Einkauf darauf zu achten, ob nur der Preis entscheidend ist.

* Lieferantenwechsel beim Hauptschulessen

Grundsätzlich ist es lobenswert, dass die Leitung der Hauptschule Winzendorf nun das Mittagessen für die Kinder kostengünstiger beschafft. Für den einheimischen Betrieb der bis jetzt für die Lieferung zuständig war, kam dieser Wechsel zu einem leider sehr ungünstigen Zeitpunkt.

* „Top Wirt des Jahres“

Wir gratulieren Ute und Peperl Schmutzer zur Auszeichnung „Top Wirt des Jahres“ im Rahmen einer Aktion der NÖ Wirtshauskultur. Von 69 getesteten Betrieben ging das Landgasthaus Schmutzer als Sieger hervor. Besonders der „Kleine Schmutzer“ und die Gaststube wurden bewertet.
Auch das Gasthaus von Sylvia und Johann Puchegger wurde mit einer Urkunde bei dieser Aktion ausgezeichnet. Wir gratulieren recht herzlich.

* Zwei Künstler aus Winzendorf

Wir sind sehr stolz auf die in unserer Gemeinde lebenden Künstler Bruno Haberzettl und Mag. Erwin Reheis. Beide haben in jüngster Vergangenheit ihr neues Buch präsentiert. Wir gratulieren beiden recht herzlich und würden uns freuen, für sie auch in ihrer Heimatgemeinde einmal eine Buchpräsentation veranstalten zu dürfen.
* Gestaltung der Wr. Neustädterstraße

Gemeinsam mit dem Dorferneuerungsverein Winzendorf und mit Unterstützung der NÖ Dorf- und Stadterneuerung und dem Land NÖ konnten wir im Frühjahr unsere Wr. Neustädter-straße neu gestalten. Ein recht herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden.

* NÖ Urlaubsaktion für Pflegende Angehörige

Gefördert werden Personen, die Pflegebedürftige welche mindestens Pflegegeld der Stufe 3 beziehen, als Hauptpflegeperson betreuen, wenn Sie in Österreich ihren Urlaub (auch ohne Pflegebedürftigen) verbringen.

Sie müssen im gleichen Haushalt einen Wohnsitz (Haupt- oder Nebenwohnsitz) haben oder die Pflegetätigkeit bestätigen lassen, (vom Pflegebedürftigen oder von dessen Sachwalter).
Die Aktion kann pro Person pro Jahr nur einmal in Anspruch genommen werden, unabhängig von Kosten und Dauer des Urlaubes.

Die Gewährung und Förderung ist nicht vom Einkommen abhängig.

Der Antragsteller muss österreichischer StaatsbürgerIn oder BürgerIn eines EWR-Mitgliedsstaates sein und einen Hauptwohnsitz in Niederösterreich haben.

Der Zuschuss beträgt € 100,-- für einen Urlaub in Österreich, für einen Urlaub in Niederösterreich € 120,--.

Der Urlaub darf nicht vor Jänner 2007 verbracht worden sein.

Für Informationen und sonstige Fördermöglichkeiten steht Ihnen die Pflegehotline unter der Tel. Nr. 02742/6005-9095 zur Verfügung.

Anträge für die Urlaubsaktion erhalten Sie am Gemeindeamt Winzendorf.

* Beratung im Tropenzentrum

Eine individuelle Beratung über eventuelle Krankheiten ist vor jeder Reise zu empfehlen. Das Tropenzentrum im SMZ Süd Kaiser Franz Josef Spital, Kundratstrasse 3, 1100 Wien, 

Tel.Nr. 01/60191/2434 bietet Beratung, Impfung, Reisevorsorgeuntersuchung, Malariaprophylaxe und die Zusammenstellung einer Reiseapotheke an.
Doch nicht nur für Reisen, sondern auch für Krankheiten die man zu Hause bekommen kann werden effektive Schutzimpfungen angeboten z. B. FSME, Influenza oder die neue Impfung gegen HPV, dem Erreger des Gebärmutterhalskrebses.

* Das Projekt „Der Weg“ 

„Der Weg“ ist ein Sozialprojekt mit Sitz in Leobersdorf und einer weiteren Anlaufstelle im Burgenland. Die Einrichtung hat es sich zur Aufgabe gemacht, behinderte Menschen und Jugendliche die ihre Pflichtschule in der Sonderschule oder integrativ abgeschlossen haben, im Arbeitsmarkt unterzubringen. Nähere Infos erhalten Sie unter der Tel.Nr. 02256/65012.
* Neuer Obmann bei der Ortsmusikkapelle Muthmannsdorf

Herr KR Johann Votruba verabschiedet sich als Obmann der Ortsmusikkapelle Muthmannsdorf und unterstützt die Kapelle weiterhin tatkräftig als Obmann-Stellvertreter. Wir bedanken uns recht herzlich für die jahrelange hervorragende Arbeit als Obmann der Ortsmusikkapelle. Als neuen Obmann begrüßen wir Herrn Johannes Blaschek und wünschen ihm und seiner Kapelle alles Gute für die Zukunft.

* Frühjahrskonzerte der Ortsmusikkapelle Muthmannsdorf
Traditionell präsentiert Ihnen die Ortsmusikkapelle Muthmannsdorf folgende Termine:

Samstag, den 28. April 2007 um 19.30 Uhr im Turnsaal der Volksschule Stollhof und am Samstag, den 05. Mai 2007 um 19.30 Uhr im Pfarrsaal Dreistetten.

Reservierungen sind möglich ab 14. April 2007 unter der Tel. Nr. 0676/7265830 (Obmann Johannes Blaschek)
* Seniorenbund -  Seniorentanzen – Spielenachmittage - Badefahrten
Seniorentanz Termine: 12.03.2007, 16.04.2007, 21.05.2007, jeweils um 15.30 Uhr.
Zu den Terminen 05.03.2007, 02.04.2007, 07.05.2007, jeweils um 15.00 Uhr veranstaltet der Seniorenbund im Pfarrheim Winzendorf Spielenachmittage.
Zu den Terminen 28.03.2007, 26.04.2007, 31.05.2007 veranstaltet der Seniorenbund wieder Badefahrten nach Waltersdorf.

Info und Anmeldung: Obfrau Helga Tobisch unter der Tel.Nr. 0699/11204854.
* Redaktionsschluss:   22. Mai 2007
Ärztlicher Dienst

03.03/04.03



Dr. Franz Grill, St. Egyden, ( 774 73
10.03/11.03



Dr. Johann Hornung, Piesting, ( 02633/422 71

17.03/18.03



Dr. Ludwig Popp, Winzendorf, ( 222 270

24.03/25.03



Dr. Martin Urban, Bad Fischau, ( 02639/2455

31.03/01.04



Dr. Gerhard Würdinger, Wöllersdorf, ( 02633/43434



Ihr Vizebürgermeister:



Ihr Bürgermeister:



     Josef Wanzenböck 



     Heinrich Kofler 
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Information des Umweltgemeinderates

Wenn dieser ungewöhnliche Winter zu Ende geht und das kalendermässige Frühjahr beginnt, wartet für viele von uns wieder eine Menge Arbeit im Haus und im Garten. 

Aus diesem Grunde möchten wir einige wichtige Informationen an Sie weitergeben:

Verbrennen von Gartenabfällen:

Was früher allgemein als Maßnahme zur Entsorgung der vermehrt im Frühling anfallenden  Gartenabfälle praktiziert wurde, nämlich das Abbrennen auf Haufen, ist aufgrund der leider fortschreitenden Verschlechterung der Umweltsituation und der daraus resultierenden gesetzlichen Maßnahmen nur mehr sehr eingeschränkt bis gar nicht mehr möglich.

Grundsätzlich ist das Thema im Bundesgesetz über das Verbot des Verbrennens biogener Materialien außerhalb von Anlagen (BGBl.Nr. 405/1993, i.d.F. BGBl.Nr. 108/2001) geregelt.

Begriffsbestimmung:

Biogene Materialien im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Materialien pflanzlicher Herkunft, insbesondere Stroh, Holz, Rebholz, Schilf, Baum/Strauchschnitt, Unkraut, Grasschnitt und Laub. Eine Anlage ist jede bauliche Einrichtung, die geeignet ist, beim Verbrennen von biogenen Materialien eine Reduktion der Luftschadstoffe im Vergleich zum offenen Verbrennen zu erzielen (Ein Metallfass kann diese Voraussetzung sicherlich nicht erfüllen).

Das punktuelle Verbrennen ist in der Zeit vom 1. Mai bis 15. September generell verboten; aus dem Hausgartenbereich und  landwirtschaftlich  nicht intensiv genutzten Haus- und Hofbereich ist das Verbrennen ganzjährig verboten.

Ausnahmen gelten für Lagerfeuer, Grillfeuer, Feuer im Rahmen von Brauchtumsveranstaltungen (meldepflichtig), Feuerwehrübungen und Maßnahmen in der Land-und Fortstwirtschaft (eigene Verordnungen bzw. Bestimmungen im Forstgesetz).

Zulässig im Sinne des o.a. Bundesgesetzes wäre das Verbrennen von kleinen Mengen, jedoch wird von der Behörde die Rechtsauffassung vertreten, dass hier die Verordnung über die getrennte Sammlung biogener Abfälle (BGBl.Nr. 68/1992) zu gelten hat, wonach biogene Materialien, soweit diese nicht im eigenen Bereich verwertet werden (Kompostierung), für eine getrennte Sammlung (Biotonne) bereitzustellen oder zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle zu bringen sind.

Für die Entsorgung der Gartenabfälle werden folgende Möglichkeiten angeboten:

Biotonne: 2x monatliche Abholung durch Müllverband (freiwillig gegen Kostenverrechnung)

Strauchschnittaktion: 2x jährlich (Frühjahr, Herbst) lt. Müllabfuhrplan (Kostenverrechnung)

Übernahmestelle des Abfallverbandes : Hier kann zu den Öffnungszeiten das anfallende Material mit dem eigenen Fahrzeug ganzjährig hingebracht werden (Verrechnung nach Gewicht – Brückenwaage).

Die haufenweisen Ablagerungen in der freien Natur können zwangsläufig nicht toleriert werden !

Ein weiteres heikles Thema ist die Ablagerung von Bauschutt: 
Grundsätzlich ist nur die Verwertung von streng vorsortiertem Baurestmassenrecyclingmaterial (gleichmäßig zerkleinert) vorgesehen für Wegebau, als Unterbau für Park-u.Lagerplätze, als Unterbau von Gebäuden bis zu einer maximal 30 cm verdichteten Schüttstärke. Das Zuschütten von Gräben Oberflächenwasserabläufen, Feuchtgebieten und Ablagerungen in Wasserschutz- u. Quellgebieten ist verboten. Das allgemein übliche Verfahren, Schlaglöcher auf  Feld- oder Waldwegen mit Bauschutt auszubessern, kann als wilde Ablagerung ausgelegt und eine nachträgliche Entfernung angeordnet werden.  Als besonders gefährlich einzustufen ist die Ablagerung von Eternitabfällen  (Asbeststaub kann Lungenkrebs hervorrufen !). Alle asbesthältigen Materialien (Eternit) sind daher unbedingt getrennt zu sammeln und die Entsorgung ist nur auf zugelassenen Deponien erlaubt !
Bauschutt kann  an folgenden Stellen entsorgt werden:

Abfallbehandlungsanlage des Abfallverbandes Wr.Neustadt, Raketengasse 50 – Heideansiedlung

(Einfahrt bei der No Name-Cyty Wöllersdorf, Abzweigung v.d. Nordumfahrung Wiener Neustadt)
Öffnungszeiten: Mo - Sa 6 - 18 Uhr , Sonn- und Feiertag (außer 1.1., 25. u.26.12.) 7 - 11.30 Uhr

Bauschuttdeponie Fa. LEEB, Bad Fischau,  (Nähe Kläranlage)

Bauschuttdeponie Fa. BUCHEGGER, St. Egyden, Blätterstrasse 1  (beim Kreisverkehr Wasserwerk)

Abgabemöglichkeit täglich während der Arbeitszeiten  (07`00 -16`00 h, Fr. bis 12`00 h) 

Kosten : 25,-- EURO/m3  bzw. 17,--EURO/t

Abfälle sind zu trennen: Kein Holz, kein Plastik, kein Eternit
Vorinformation betreffend  Papiersammlung :
Geplante Umstellung auf Papiertonne auf freiwilliger Basis

Die Nachbargemeinde BAD FISCHAU und andere Gemeinden haben in der letzten Zeit die Papiersammlung auf Hausabholung mit Mülltonnen umgestellt.

Die Gemeinde WINZENDORF-MUTHMANNSDORF hat derzeit über den Abfallverband WR.NEUSTADT eine sehr kostengünstige und effektive Altpapiersammlung. Es wurde aber von einigen Seiten die Anfrage gestellt, ob wir nicht auch auf Papiertonnen umstellen, da das wesentlich praktischer wäre – es fielen die Schachteln und Stappel im Wohnbereich weg (Feuergefahr und Platzproblem) und man muss die immer größer werdenden Mengen an Altpapier nicht mehrmals schleppen, denn eine Tonne auf Rädern lässt sich leicht rollen und vors Haus stellen.

Eine Kostenkalkulation bei genereller Umstellung aller Haushalte hat ergeben, dass die Belastung für die Papierentsorgung von derzeit ca. 2,50 €/Jahr pro Haushalt auf das 4-fache steigen würde und es Haushalte gibt, die lieber beim herkömmlichen System bleiben, weil sie keinen weiteren Abfallbehälter haben möchten. 

Als Kompromisslösung bietet uns der Abfallverband die Lösung an, dass die Haushalte, die eine Papiertonne haben möchten, diese gegen Verrechnung der aus der Anschaffung der Behälter errechneten Mietkosten zur Verfügung gestellt bekommen. Alle anderen Haushalte sammeln wie bisher. 

Kosten:

Die Mietkosten für eine 120 Lt-Tonne werden sich vorr. auf 1,70 € pro Entleerung (= € 10,20/Jahr) belaufen, für eine 220 Lt-Tonne auf 2,55 € (= € 15,30/Jahr); für einen Großraumbehälter 1.100-Lt (gemeinsam für 5-7 Haushalte wie z.B. in Wohnhäusern vorzusehen) auf € 15,60 (=93,60/Jahr) belaufen.

Für einen Mehrpersonenhaushalt (mehr als 2 Personen ) wird eine 220 Lt-Tonne empfohlen, da auch Karton in die Tonnen kommt und ein 120 Lt-Gefäß schnell zu klein wird. Erfahrungen haben gezeigt, dass derzeit noch sehr viel Kleinpapier aus dem Haushalt beim Restmüll landet, der beim Einsatz von Papiertonnen auch dorthinein geworfen wird und somit den Restmüll entlastet.

Bestellung und Verrechnung:

Um einen Überblick über den Bedarf zu bekommen und eine Liste für die Anschaffung zu erstellen, ersuchen wir nachstehende Bedarfserhebung bis längstens 12.März 2006 an die Gemeinde  zu übermitteln. Verrechnet wird anteilig dann nur der für das lfd. Jahr entfallende Zeitraum.

(
…………………………………………………………………………………………………………………





Bedarfserhebung

für Sammelbehälter für Altpapier:

Größe:    

120 Lt.      (

       



 220 Lt      (
         
 
Großraumbehälter 1.100 Lt.  (

( zutreffendes ankreuzen

Adresse:   
…………………………………………………………………………………………………………..



Vorname/Zuname



………………………………………………………………………………………………….



Strasse/Hausnummer/Wohnung 

Tel.Erreichbarkeit wegen Rückfragen:  …………………………………………………………………..

Gemeinsame Bestellung f. Großraumbehälter mit: Name u. Wohnung Nr. o. Wohnblockbezeichnung 

(gemeinsame Behälterbestellungen bitte gemeinsam abgeben -  in  Absprache m. Hausverwaltung !)

Winzendorf/Muthmannsdorf                    Datum …………………..                              …………………………………..







           

Unterschrift:



�








